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Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis, Untere Wasserbehörde, Bad 
Ems, 07.09.2020 

 

zur Erweiterung des v.g. Bebauungsplans tragen wir folgende Anregungen und 
Hinweise vor: 

Untere Wasserbehörde: 

Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Der Geltungsbereich des Plangebietes grenzt unmittelbar an den Kaltbach an 
(Gewässer 3. Ordnung). 

Nach § 31 (1) Nr. 1 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz sind bei einem Gewäs-
ser 3. Ordnung für alle Maßnahmen bzw. bei der Errichtung, dem Betrieb und der 
wesentlichen Veränderung von Anlagen im Sinne des § 36 Wasserhaushaltsge-
setz, welche sich weniger als 10 m von der Uferlinie des Gewässers befinden, 
eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. 

Altlasten, Überschwemmungsgebiete, Wasserrechte und Wasserschutzgebiete 
werden nach unseren Unterlagen durch das Vorhaben nicht tangiert. 

Wir bitten um Berücksichtigung der vorgetragenen Anregungen und Hinweise und 
bedanken uns für die Beteiligung im Verfahren sowie die gewahrte Fristverlänge-
rung! 

Die Stellungnahme der Kreisverwaltung bzw. der Unteren Wasserbehörde vom 
07.09.2020 wird zur Kenntnis genommen und nachfolgend gewürdigt. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus wasserrechtlicher Sicht keine Be-
denken bestehen. 

 

Weiterhin wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet unmittelbar an 
den Kaltbach angrenzt, weshalb eine wasserrechtliche Genehmigung erforder-
lich ist. Auf diesen Sachverhalt wird bereits in der Begründung sowie auf der 
Planurkunde unter der Rubrik „Hinweise“ („Wasserrechtliche Genehmigungser-
fordernisse“) hingewiesen. 

Ferner wird zur Kenntnis genommen, dass Altlasten, Überschwemmungsge-
biete, Wasserrechte und Wasserschutzgebiete nicht tangiert werden. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Montabaur, 
12.08.2020 

 

zur 2. Änderung des o.g. Bebauungsplanes „Mühlpforte" der Stadt Nassau, zum 
Zweck der Errichtung einer Wohnanlage für betreutes Wohnen, nehme ich wie 
folgt Stellung: 

Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht vorhanden. Ausweislich des Altlas-
tenkatasters haben sich auch keine Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen inner-
halb des Plangebietes ergeben. 

Das ausgewiesene Plangebiet grenzt im Westen an die Parzelle des Kaltbaches, 
ein Gewässer Ill. Ordnung, und liegt somit im genehmigungspflichtigen 10 m- Be-
reich nach § 31 Abs. 1 LWG. Das Gewässer ist an dieser Stelle zum Teil verrohrt. 
Erhöhte Abflusskonzentrationen infolge eines Starkregenereignisses sind hier 
nicht auszuschließen. 

Aus diesem Grund sollte die Bemessung der vorhandenen Verrohrung geprüft 
werde. 

Des Weiteren ist dafür zu sorgen, dass am Einlass der Verrohrung kein Rückstau 
entsteht. Gegebenenfalls sind entsprechende Vorkehrungen/Maßnahmen zu tref-
fen und mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen. 

Darüber hinaus wird empfohlen, die Zugänglichkeit des Gewässers zum Unterhal-
tungszweck durch Grunddienstbarkeit zu sichern und im Rahmen des baulichen 
Konzeptes auch eine Freilegung des betroffenen Bachabschnittes in Betracht zu 
ziehen. 

Weitere Hinweise zu der Planung habe ich aktuell nicht zu geben. 

Die Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regional-
stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 12.08.2020 wird zur 
Kenntnis genommen und nachfolgend gewürdigt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Wasserschutzgebiete oder Altlas-
tenverdachtsflächen innerhalb des Geltungsbereichs liegen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet im genehmigungs-
pflichtigen 10 m-Bereich des Kaltbaches befindet. Hierzu befindet sich bereits 
ein Hinweis in der Planurkunde mit dem Titel „Wasserrechtliche Genehmi-
gungserfordernisse“. Auch in der Begründung wird bereits auf diese Thematik 
hinreichend eingegangen. So heißt es dort (kursive Schrift): 

„[…] Auch ein Bereich mit einem Abstand von 10 m zum Kaltbach wird in der 
Planurkunde nachrichtlich dargestellt. Durch diese zeichnerische nachrichtliche 
Darstellung wird noch einmal verdeutlicht, in welchen Bereichen eine wasser-
rechtliche Genehmigung gemäß des Hinweises „Wasserrechtliche Genehmi-
gungserfordernisse“ in der Planurkunde erforderlich ist.“ 

Vorgaben hinsichtlich der vorhandenen bzw. möglichen Änderungen der Ver-
rohrung des Kaltbaches sind im nachfolgenden, objektbezogenen Baugeneh-
migungsverfahren zu klären und betreffen nicht die verbindliche Bauleitpla-
nung. 

1. Beschlussvorschlag:  Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Unter Verweis auf vorstehende Ausführungen wird kein Planänderungsbedarf 
erkannt. 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Lan-
desarchäologie, Außenstelle Koblenz, 19.08.2020 

 

 

Die Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Di-
rektion Landesarchäologie vom 19.08.2020 wird zur Kenntnis genommen und 
nachfolgend gewürdigt. 

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

- Verdacht auf archäologische Fundstellen 

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkre-
ten Hinweise auf archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Pla-
nungsbereich aus topographischen Gesichtspunkten als archäologische Ver-
dachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen bisher unbekann-
te archäologische Denkmäler zu Tage treten , die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen. 

Erläuterung Überwindungen / Forderungen 

- Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt 

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt. 

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion 
Landesarchäologie. Eine Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Refe-

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Direktion Landesarchäologie den 
Planungsbereich aus topographischen Gesichtspunkten als archäologische 
Verdachtsfläche einstuft. 

 

 

Weiterhin wird zur Kenntnis genommen, dass die unter der Rubrik „Hinweise“ 
in der Planurkunde aufgeführten Anmerkungen zum Denkmalschutz die zuvor 
genannten Aspekte hinreichend berücksichtigen. 

 

Stellungnahmen der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte so-
wie der Direktion Landesdenkmalpflege wurden im Verfahren nicht abgegeben.  
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rat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der Direktion Landesdenk-
malpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.  

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer und 
Emailadresse zur Verfügung. Bitte geben Sie unser oben genanntes Aktenzei-
chen an. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Forstamt Lahnstein, Lahnstein, 24.07.2020  

aus waldrechtlicher Sicht bestehen von unserer Seite keine Bedenken. Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, 
Montabaur, 01.09.2020 

 

aus flurbereinigungstechnischer, agrarstruktureller und siedlungsbehördlicher 
Sicht bestehen gegen die o.a. Planung keine Bedenken. 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Landesbetrieb Mobilität, Diez, 18.08.2020  

wie die Überprüfung der vorgelegten Planunterlagen ergeben hat, werden stra-
ßenrechtliche Belange durch die zweite Änderung des Bebauungsplans nicht 
nachteilig berührt. 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der zwischenzeitlich zur Stadtstraße ab-
gestuften L 330 und B 417. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt demzufolge über vorhandene Stadtstraßen. 

Es bestehen keine Bedenken. 

Die Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Diez vom 18.08.2020 wird 
zur Kenntnis genommen. Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass 
straßenrechtliche Belange nicht nachteilig berührt werden. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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Handwerkskammer Koblenz, Koblenz, 27.07.2020  

in der Funktion als Träger öffentlicher Belange bedanken wir uns für die Einbezie-
hung in das oben genannte Planungsverfahren. 

Nach Durchsicht und Prüfung der vorgelegten Planungsunterlagen gemäß Bau-
gesetzbuch (BauGB) können wir derzeit keine Einschränkungen oder Behinde-
rungen in Bezug auf die Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten unserer 
Handwerksbetriebe feststellen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Bedenken oder Anregungen zu den ge-
planten Maßnahmen. 

 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Koblenz, 21.08.2020  

gegen die o. g. vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 
„Mühlpforte" der Stadt Nassau tragen wir seitens unserer Dienststelle aus land-
wirtschaftlicher Sicht keine Bedenken vor. 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

IHK- Regionalgeschäftsstelle Montabaur, 03.09.2020  

vielen Dank für die Einbindung in das o. g. Verfahren. Wir gehen gerne hierauf ein 
und übersenden Ihnen hiermit die Stellungnahme der IHK Koblenz, Regionalge-
schäftsstelle Montabaur, als Vertretung der regionalen Wirtschaft. Aus Sicht der 
Unternehmen muss eine langfristige Planungssicherheit für den Bestand und die 
Investitionen gesichert sein. Dazu gehört auch, dass die Unternehmensentwick-
lung unter angemessenem Aufwand möglich sein muss. In der Umgebung des 
Plangebietes befinden sich einige Unternehmen, auf die sich dies bezieht. Mit 
Blick auf die Bauphase des Vorhabens bitten wir zudem darauf zu achten, dass 
diese Unternehmen in ihrer Tätigkeit hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

In Bezug auf die Maßnahme machen wir keine weiteren Bedenken geltend und 
gehen davon aus, dass die Interessen und Bedürfnisse eventuell betroffener Un-
ternehmen gewahrt bleiben. 

Die Stellungnahme der IHK – Regionalstelle Montabaur vom 03.09.2020 wird 
zur Kenntnis genommen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass während der Bauphase umliegende Un-
ternehmen in ihrer Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden sollen. Dies kann je-
doch nicht im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sichergestellt werden, 
betrifft die nachfolgenden Planungsebenen und die konkrete Bauausführung 
und ist im Zuge dessen zu berücksichtigen. 

Es werden keine weiteren Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, Kob-
lenz, 30.07.2020 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der 
o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich/in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus dem beigefügten Plan/beigefügten Plänen ersichtlich sind. Es 
kann sich dabei teilweise um mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erd-
kabelanlagen handeln. Unsere unterirdischen Kabelanlagen wurden im Ortsbe-
reich in einer Regeltiefe von 0,6 m und außerhalb des Ortsbereiches in einer Re-
geltiefe von 0,8 m verlegt. Wir weisen darauf hin, daß die Gültigkeit dieser Pläne 
auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im Schriftfeld des Planes angegebenen 
Datum begrenzt ist. Aktuelle Pläne erhalten Sie über unsere Planauskunft: 

planauskunft.mitte@telekom.de. Es besteht auch die Möglichkeit unsere 
Trassenpläne online abzurufen. Hierfür ist zunächst die Registrierung unter 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de erforderlich. 

Die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Niederlassung 
Südwest vom 30.07.2020, mit offensichtlich standardisierten Textbausteinen, 
wird zur Kenntnis genommen.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet Telekommunikati-
onslinien der Deutschen Telekom befinden (siehe Anlage der Würdigung und 
folgende Abb.). 

 

In Teilbereichen Ihres Planbereiches/Ihrer Planbereiche befinden sich möglicher-
weise Bleimantelkabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt 
werden, so bitten wir Sie den u.g. Ansprechpartner sofort zu verständigen damit 
die erforderlichen Prüf- und ggf. notwendigen Austauschmaßnahmen umgehend 
ergriffen werden können. 

Die Anregungen und Vorgaben bezüglich Ausführungsarbeiten werden zur 
Kenntnis genommen. Diese beziehen sich jedoch auf Aspekte, die im Rahmen 
der nachfolgenden Planungsebenen zu berücksichtigen sind und nicht im Zuge 
der verbindlichen Bauleitplanung.  

Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben ver-
weisen wir auf die dieser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabel-

Auch der Hinweis auf die beigefügte Kabelschutzanweisung wird zur Kenntnis 
genommen. 
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schutzanweisung erhält auch eine Erläuterung der in den Lageplänen der Tele-
kom verwendeten Zeichen und Abkürzungen. 

Wir gehen davon aus, daß Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in 
der Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir 
Ihre Rückantwort, damit in unserem Hause die erforderlichen Planungsschritte für 
die Veränderung der Anlagen eingeleitet werden können. Kontaktadresse: Deut-
sche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, PUB-L, Herrn 
Speier, Ste .-Foy-Str. 35-39, 65549 Limburg (Rufnummer 06431/297607; eMail: 
Dominik.Speier@telekom.de) oder Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik 
Niederlassung Südwest, PUB-L, Herrn Seibert, Phillipp-Reis-Str. 1, 57610 Alten-
kirchen (Rufnummer 02681/83305; eMail: Elmar.Seibert@telekom.de). 

Ferner wird zur Kenntnis genommen, dass gegebenenfalls erforderliche Ände-
rungen der Anlagen im Zuge der Bebauungsplanaufstellung der Deutschen 
Telekom mitzuteilen sind. Hierzu sind entsprechende Abstimmungen seitens 
des Vorhabenträgers direkt mit dem Versorgungsträger vorzunehmen.  

Der Aspekt bezieht sich jedoch auf die konkrete, der Bauleitplanung nachfol-
genden objektbezogenen Erschließungsplanung. 

Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von 
den Baumaßnahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder 
verlegt werden müssen, werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtliehen Grün-
den selbst an den ausführenden Unternehmer vergeben. Sollte eine Vergabe die-
ser Arbeiten an das ausführende Unternehmen nicht zustande kommen, so ist im 
Bauzeitenplan ein den durch die Telekom auszuführenden Arbeiten angemesse-
nes Zeitfenster einzuplanen. 

Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass bei der Sicherung, Verände-
rung oder Verlegung von Telekommunikationslinien die Deutsche Telekom 
selbst ausführende Unternehmen beauftragt. 

Wir weisen darauf hin, daß eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen 
durch den von Ihnen beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind. 

Wir gehen davon aus, daß der Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindli-
che Einweisung einholt. 

Die zuvor genannten sowie die nebenstehenden Aspekte betreffen ebenfalls 
allesamt die nachfolgende Erschließungsplanung. Es werden somit keine für 
die verbindliche Bauleitplanung relevanten Anregungen oder Bedenken vorge-
tragen. 

Zur Sicherstellung der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleis-
tungen bitten wir um dingliche Sicherung unserer Telekommunikationslinie (blaue 
Markierung im der Eintragungsbewilligung anl. Plan). Anliegend erhalten Sie die 
Eintragungsbewilligung in der von der Telekom verwendeten Form mit der Bitte 
um Prüfung, Ergänzung, Abstimmung und Veranlassung der Eintragung beim 
zuständigen Amtsgericht. Bitte senden Sie uns ein unterschriebenes Original zu-
rück. Da es sich um eine bereits vorhandene Telekomlinie handelt ist seitens der 
Telekom kein Mitbenutzungsentgelt zu entrichten. Beim Verkauf des Grundstü-
ckes bitten wir den o.g. Plan und die Kabelschutzanweisung (zur Beachtung bei in 
der Nähe unserer Anlagen durchgeführten Arbeiten) an den künftigen Eigentümer 
weiterzugeben. 

Im Zuge der Erschließungsplanung sowie Bauausführung sind diese bereits 
bestehenden Telekommunikationslinien voraussichtlich zu verlegen. Eine 
zeichnerische Festsetzung ist daher nicht erforderlich. Weitere Abstimmungen 
sind seitens des Vorhabenträgers direkt mit dem Versorgungsträger vorzu-
nehmen. Planänderungsbedarf wird nicht erkannt. 

2. Beschlussvorschlag:  Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Unter Verweis auf vorstehende Ausführungen wird kein Planänderungsbedarf 
erkannt. In die Begründung werden ergänzende Informationen im Sinne der 
Stellungnahme und Würdigung aufgenommen. Weitere Abstimmungen sind 
seitens des Vorhabenträgers direkt mit dem Versorgungsträger vorzunehmen. 
Der Aspekt bezieht sich jedoch auf die konkrete, der Bauleitplanung nachfol-
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genden objektbezogenen Erschließungsplanung. 

 

 

Syna GmbH, Lahnstein, 05.08.2020  

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben, in dem Sie uns über die oben genannte Pro-
jektierung informierten und nehmen als zuständiger Verteilnetzbetreiber wie folgt 
Stellung: 

Gegen die Maßnahme haben wir unter der Voraussetzung keine Bedenken an-
zumelden, dass unsere bestehenden und geplanten Versorgungseinrichtungen 
bei der weiteren Bearbeitung berücksichtigt werden. 

Durch Ihre geplante Baumaßnahme werden Leitungen unseres Versorgungsnet-
zes betroffen. 

Diese Versorgungsleitung, die sich im Baufeld befindet, kann durch Netzumschal-
tungen so geändert werden, dass diese demontiert und die Bebauung nicht be-
hindern. 

Eine Aussage über die Energieversorgung der geplanten Wohnanlage für betreu-
tes Wohnen kann erst dann erfolgen, wenn die Werte des Leistungsbedarfs vor-
liegen. 

Wie in der Stellungnahme zum Bund-Länderprogramm „Stadtumbau'' Stadt Nas-
sau im März 2019 beschrieben wächst die Nachfrage nach elektrischer Energie 
stätig an. 

Im Zuge dieser Projektierung möchten wir unser Stromnetz durch das Errichten 
einer Fertigteil-Transformatorenstation erweitern. 

Ein möglicher Standort für diese Station könnte im Bereich des bestehenden 
Parkhauses sein. 

Die Stellungnahme der Syna GmbH vom 05.08.2020 wird zur Kenntnis ge-
nommen und nachfolgend gewürdigt. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bestehende sowie geplante Versor-
gungseinrichtungen bei der in Rede stehenden Planung zu berücksichtigen 
sind. 

Weiterhin wird zur Kenntnis genommen, dass die durch das Plangebiet verlau-
fende Versorgungsleitung so geändert werden kann, dass sie demontiert wer-
den kann und damit die geplante Bebauung nicht behindert. 

 

Alle weiteren Angaben zur möglichen künftigen Versorgung mit elektrischer 
Energie der Stadt Nassau betreffen nicht die in Rede stehende Bebauungspla-
nung bzw. deren Festsetzungsinhalte und können daher nicht im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt werden. 
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Gerne stellen wir Ihnen unser Netzkonzept für den Bereich Westerwaldstr., Unte-
rer Bongert und den angrenzenden Straßen vor. 

Um Unfälle oder eine Störung der Energieversorgung zu vermeiden, ist der beauf-
tragten Baufirma zur Auflage zu machen, vor Beginn der Arbeiten die entspre-
chenden Bestandspläne bei der Zentralen Planauskunft der Syna GmbH in Frank-
furt einzuholen. 

Für die Anforderung und Zusendung der lagemäßigen Darstellung unsere Versor-
gungsleitungen möchten wir Ihnen nachfolgende Kontaktadresse in unserem 
Haus benennen: 

Planauskünfte: 
Tel: 069-3107-2188 bzw. 069-3107-2189 
Fax: 069-3107-2744 
 
bzw. per e-mail an: geoservice@syna.de 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung . 

 

Die Anregung, der beauftragten Baufirma zur Auflage zu machen, vor Beginn 
der Arbeiten, die entsprechenden Bestandspläne bei der Syna GmbH einzuho-
len, erfüllt nicht die Anforderungen an den Festsetzungskatalog gemäß  
§ 9 (1) BauGB. Der Aspekt kann jedoch bei der tatsächlichen Bauausführung 
berücksichtigt werden. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau, 15.09.2020  

die Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau haben keine Bedenken gegen 
die vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Mühlpforte" und 
dem damit verbundenen Verfahren nach § 13a BauGB. 

Im Zuge des Verfahrens bedarf es bzgl. der zukünftigen Entwässerung und Was-
serversorgung in dem ausgewiesenen Gebiet einer engen Abstimmung mit den 
Verbandsgemeindewerken. Die vorhandene Schmutzwasserleitung in einem Teil-
bereich der Westerwaldstraße soll umgelegt werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verbandsgemeindewerke keine Be-
denken gegen die in Rede stehende Planung haben. 

Weiterhin wird zur Kenntnis genommen, dass die vorhandene Schmutzwasser-
leitung in einem Teilbereich der Westerwaldstraße umgelegt werden soll und 
daher weitere Abstimmungsgespräche mit den VG-Werken erforderlich sind. 

Entsprechende Abstimmungsgespräche sind jedoch im Zuge der nachfolgen-
den objektbezogenen Erschließungsplanung durchzuführen.  

Änderungsbedarf für Festsetzungsinhalte des Bebauungsplans resultiert aus 
der Stellungnahme nicht. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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23. September 2020 Herr Dipl.-Ing. Heuser/-gra 
Projektnummer: 12 606 

 

KARST INGENIEURE GmbH 

Anlage 
- Vorhabenbezogener Bebauungsplan (unmaßstäbliche Verkleinerung der Planzeichnung, Stand §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB) 
- Vorhaben- und Erschließungsplan (unmaßstäbliche Verkleinerung der Planzeichnung, Stand §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB) 
- Anlagen zur Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, vom 30.07.2020 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan (unmaßstäbliche Verkleinerung der Planzeichnung, Stand §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB) 
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Vorhaben- und Erschließungsplan (unmaßstäbliche Verkleinerung der Planzeichnung, Stand §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB) 
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- Anlagen zur Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, vom 30.07.2020 
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